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AAuch wenn es jetzt, wo 
der Herbst da ist, kaum 
vorstellbar erscheint – 
noch vor wenigen Wo-
chen strahlte die Sonne 

bereits früh morgens und es war über 
lange Zeit hinweg heiß in Deutsch-
land. Wie der Deutsche Wetterdienst 
Ende August festgestellt hat, war 
auch der Sommer 2024 wieder deut-
lich zu warm – der 28. warme Som-
mer in Folge. Der Spitzenwert des 
Jahres lag bei ganzen 36,5 Grad. 

Nun könnte man das alles nicht so 
dramatisch finden und sich darüber 
freuen, dass das italienische Wetter, 
welches die Deutschen so lieben, 
nach und nach auch zuhause ange-
kommen ist. Allerdings werden die 
wenigsten von uns ihre gesamten 
Sommertage am Badesee oder im 
Urlaub genießen können, die meisten 
Bürger verbringen auch im Sommer 
den Großteil ihres Tages im Büro. 

Auch dies ist an und für sich nicht 
so schlimm, schließlich gehen viele 
Beschäftigte meist gern zur Arbeit – 
und selbst die weniger enthusiasti-
schen werden sich ihre Urlaube und 

Freizeitaktivitäten irgendwie finanzie-
ren wollen. 

Wenn es aber im Büro ähnlich heiß 
ist wie draußen und es sich draußen 
allmählich Temperaturen von Urlaubs-
zielen angleicht, dann ist es irgend-
wann vorbei mit einer pragmatischen 
Sichtweise auf den Arbeitsalltag. 
Dann macht Arbeiten nicht nur keine 
Freude, vielmehr wird der Bürotag zur 
Qual. 

Arbeitgeber in der Pflicht?
Grundsätzlich sieht der Gesetz-

geber vor, dass jeder Arbeitgeber 
verpflichtet ist, die Arbeit so zu ge-
stalten, „dass eine Gefährdung für 
Leben und Gesundheit möglichst 
vermieden wird“. Doch was genau 
heißt das nun? Hitzefrei wie damals 
in der Schule gibt es jedenfalls nicht 
– ein Rechtsanspruch darauf eine Il-
lusion. Einfach die Arbeit verweigern 
und nach Hause gehen ist ebenfalls 
keine Option, da ein solches Vorge-
hen rechtliche Konsequenzen für 
den Beschäftigten hätte. Die gängige 
Rechtsprechung wurde inzwischen 
dahingehend konkretisiert, dass die 

Lufttemperatur in Arbeitsräumen 26 
Grad nicht überschreiten soll - es sei 
denn, die Außentemperatur ist höher, 
dann gilt die Obergrenze von 35 Grad. 
Rein juristisch gesehen, gibt es also 
auch bei immer heißeren Temperatu-
ren relativ viel Spielraum für den Ar-
beitgeber, das Durchsetzen etwaiger 
Rechtsansprüche damit schwierig.

Grundsätzlich soll es in Arbeits-
räumen nicht wärmer als 26 Grad 
werden. Allerdings muss der Arbeit-
geber bei Überschreiten bestimmter 
Temperaturschwellen auch tatsäch-
lich handeln und mittels geeigneter 
Maßnahmen für Abkühlung sorgen. 
Während bei 26-30 Grad noch eine 
flexiblere Arbeitszeitgestaltung denk-
bar ist, reicht diese Maßnahme allein 
ab 30-35 Grad nicht mehr aus – in die-
sem Fall müsste Wasser ausgegeben 
werden. Bei mehr als 35 Grad ist der 
Raum für eine Arbeit nicht mehr ge-
eignet – entsprechende Maßnahmen 
zur Kühlung müssten also ergriffen 
werden. Die Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz empfiehlt beispielswei-
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se bereits ab einer Temperatur über 
26 Grad, den Beschäftigten Kühlung 
durch Ventilatoren oder Klimageräte 
zu verschaffen, eine weitere Aufhei-
zung der Räume bspw. mittels Jalou-
sien zu verhindern und kostenlos kal-
tes Wasser zur Verfügung zu stellen. 

Realität in den Ämtern
Die empfohlenen Maßnahmen 

der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
klingen nicht schlecht, sind aber 
weit entfernt von der Arbeitsrealität 
in den Ämtern des Finanzressorts. 
Sieht man sich dort im Sommer um, 
so findet man massenhaft Altbauten 
ohne Jalousien, durch die die Sonne 
von früh morgens an hineinbrennt. 
Außerdem sind die Gebäude häufig 
nicht nur schlecht, sondern miserabel 
isoliert, wodurch die Hitze auch nicht 
“draußen gehalten” werden kann. 
Die Nachrüstung eines Sonnenschut-
zes oder eine ordentliche Isolierung – 
mangels Haushaltsposten angeblich 
keinesfalls möglich. Alternativ arbei-
ten auch einige Ämter in denkmalge-
schützten Gebäuden, die sich zwar 
regelmäßig stark aufheizen, aufgrund 
des Denkmalschutzes aber nicht an-
gepasst werden können.

Ein Umzug aller bayerischen Fi-
nanzämter in moderne Gebäude, die 
ordentlich isoliert und klimatisiert 
sind, wird wohl schwer umsetzbar 
sein, ebenso eine Komplettrenovie-
rung aller Häuser – ganz nebenbei 
dürfte das auch an haushalterischen 
Gegebenheiten scheitern. Allerdings 
findet man in den meisten Ämtern 

noch nicht einmal die Maßnahmen, 
die umsetzbar wären. Eine solche 
Maßnahme wären unter anderem 
Wasserspender, die gekühltes Was-
ser ausgeben. Selbstredend kostet 
auch das Geld und damit Haushalts-
mittel – allerdings wären die Kosten 
hierfür verhältnismäßig gering, ver-
glichen mit Umbaumaßnahmen in 
den Häusern. Außerdem könnten 
Wasserspender nicht nur Kühlung 
verschaffen, sondern man würde 
ganz nebenbei auch den Forderungen 
vieler Beschäftigter nachkommen 
und so deren Zufriedenheit steigern. 
Eine weitere Idee wären Klimaanla-
gen. Diese kann man fest installie-
ren, wo dies möglich ist, oder mobil 
einsetzen. Auch diese Maßnahme ist 
mit Kosten verbunden und aus klima-
politischer Sicht nicht unumstritten. 
Allerdings stellen Klimaanlagen auch 
die wirksamste Methode dar, um die 
Räume in den Ämtern zu kühlen – 
wenn sämtliche Alternativen, die man 
zuvor ausschöpfen könnte, aufgrund 
der Gegebenheiten in den Gebäu-
den bzw. der Vorschriften in den Be-
hörden entweder nicht funktionieren 
oder nicht praktikabel sind. 

Was man in den Ämtern im Som-
mer allerdings zuhauf sieht, sind Be-
schäftigte, die verzweifelt versuchen, 
in ihren viel zu warmen Büros halb-
wegs produktiv arbeiten zu können. 
Die Ideen der Beschäftigten gehen 
dabei von (selbst gekauften!) Ven-
tilatoren, welche aus Gründen des 
Arbeitsschutzes eigentlich mit Vor-
sicht zu genießen sind und nur an 

bestimmten Orten aufgestellt wer-
den sollten. Über Sachgebiete, in 
denen nette Vorgesetzte Eis für alle 
(aus dem privaten Geldbeutel!) kau-
fen. Bis hin zu skurrilen Ideen, wie 
kalten Fußbädern in umfunktionierten 
Papiermülleimern. Akten können so-
dann nur noch mit einem Handtuch 
um die Beine geholt werden. 

Freistaat Bayern – ein “Vor-
zeigearbeitgeber”?

Was hier etwas lustig dargestellt 
wird und in der Praxis vielleicht auch 
witzig aussieht - zumindest bei den 
Kollegen mit den Füßen im Mülleimer 
- ist eigentlich ein Armutszeugnis. Be-
schäftigte versuchen hier kreative ei-
gene Lösungen zu finden, da vom Ar-
beitgeber keine Lösung zu erwarten 
ist. Die Frage, ob der Freistaat Bayern 
damit ein “Vorzeigearbeitgeber” auf 
diesem Gebiet ist, wird - wenig ver-
wunderlich - mit “Nein” beantwortet 
werden müssen. 

Besonders frustrierend an dieser 
Situation ist die Tatsache, dass der 
Freistaat sich selbst gerne als groß-
artigen Arbeitgeber darstellt, der sich 
um seine Beschäftigten sorgt und 
seiner Fürsorgepflicht in vollem Um-
fang nachkommt. Die Realität in den 
Ämtern zeichnet hier allerdings ein 
ganz anderes Bild. Zwar wird nicht 
aktiv gegen gesetzliche Regelungen 
verstoßen, allerdings wird auch ab-
solut nicht mehr getan, als das was 
unbedingt sein muss. 

Von einem Dienstherren, der selbst 
große Stücke auf sich hält, sollten die 
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Beschäftigten gerade bei der Fürsor-
ge und den Maßnahmen gegen die 
völlige Hitzeüberlastung mehr erwar-
ten dürfen, als das, was hier bisher 
abgeliefert wird. 

Hitze – ein Problem bei der 
Produktivität

Die Hitze in den Büros ist dabei 
nicht nur unangenehm und auf die 
Dauer gesundheitsgefährdend, sie 
schränkt v.a. auch die Produktivität 
drastisch ein. Hierzu muss man auch 
nicht erst mit einem Mediziner spre-
chen, fast jeder von uns wird schon 
einmal am eigenen Leib erfahren ha-
ben, dass man bei über 30 Grad lang-
samer und schlechter arbeitet als ge-
wohnt. Es gibt nicht zuletzt Gründe, 
weshalb südliche Länder eine „Sies-
ta“ einführen mussten. 

Gerade in Zeiten des massiven 
Fachkräftemangels sind wir alle -–
und der Freistaat als Arbeitgeber 
– mehr denn je darauf angewiesen, 
dass jede und jeder von uns produk-
tiv und hochwertig arbeiten kann. 
Wenn immer weniger Personal zur 
Verfügung steht und sich die Arbeit 
auf die immer wenigeren „Übrig-
gebliebenen“ konzentriert, ist es 
eigentlich selbstverständlich, dass 
eben diese Personen auch Leistung 
bringen müssen. Man kann es sich 
schlicht nicht erlauben, dass ausge-
bildetes und williges Personal ab der 
Mittagszeit – und damit gut den hal-
ben Arbeitstag – Einschränkungen 
bei der Konzentration und Leistungs-
fähigkeit hinnehmen muss. 

Diese Situation und den damit ver-
bundenen Leistungsabfall einfach 

so hinzunehmen und keinerlei Maß-
nahmen dagegen zu ergreifen, muss 
man auf mehrere Arten als fahrlässig 
ansehen. 

Arbeitszeit & Gleitzeit – kei-
ne Lösung

Kritisiert man den Umgang des 
Arbeitgebers mit der Hitze hört man 
regelmäßig als Argument „man habe 
ja Gleitzeit und könne die Arbeitszeit 
früh morgens und spät abends ein-
bringen“. Wie praktikabel diese Idee 
gerade für Eltern mit Kindern ist, kann 
man sich denken. Schule und Kinder-
garten werden ihre Betreuungszeiten 
wohl nicht auf das individuelle Ar-
beitsverhalten der Eltern auslegen. 
Darüber hinaus ist eine individuelle 
Anpassung gerade im Hinblick auf 
etwaige Kernarbeitszeiten schwierig. 
Außerdem freut es wohl auch die 
Steuerpflichtigen und Steuerberater, 
mit denen man beim Finanzamt re-
gelmäßig Kontakt hat, wenig, wenn 
ihr Bearbeiter künftig ausschließlich 
von 6 bis 10 Uhr und 18 bis 22 Uhr 
erreichbar ist - von entsprechend ver-
ringerter Erreichbarkeit bei Teilzeitbe-
schäftigten ganz zu schweigen. 

In den letzten Jahren gerne als Ar-
gument hinzugekommen ist außer-
dem der Verweis auf die Möglichkeit, 
Homeoffice bzw. Flexitage zu nutzen. 
Hierzu fehlt es bislang allerdings noch 
an einer konkreten gesetzlichen Re-
gelung. Klar ist jedoch, dass die Für-
sorgepflicht des Dienstherren nicht 
an der Wohnungstür endet. Konkret 
bedeutet dies, dass der Arbeitgeber 
sicherstellen muss, dass die Hitze-
belastung zuhause geringer ist als am 

Arbeitsplatz – dies ist nicht nur kaum 
zu überprüfen, sondern beispielswei-
se bei Dachgeschosswohnung auch 
unrealistisch. Darüber hinaus kann 
und will nicht jeder Beschäftigte von 
zuhause arbeiten – gerade in den gro-
ßen Städten ist der Heimarbeitsplatz 
in der Ein-Zimmer-Wohnung daher 
relativ unbeliebt. Ein Zwang in eine 
solche Richtung kann und darf kei-
nesfalls hingenommen werden. 

Die Zukunft – es wird im-
mer schlimmer

Wirft man einen Blick auf die Som-
merbilanzen der letzten Jahrzehn-
te, stellt man schnell fest, dass die 
extremeren und heißeren Sommer 
immer häufiger und in kürzeren Ab-
ständen aufeinander folgen. Was 
heutzutage noch als ein extremer Hit-
zesommer bezeichnet wird, wird ver-
mutlich bis Mitte des Jahrhunderts 
„normal“ sein. Sämtliche Prognosen 
zeigen auf, dass der Klimawandel die 
Hitzeperioden länger und heftiger 
werden lassen. Da sich in den Büros 
bereits jetzt die Hitze staut, ist abseh-
bar, dass sich dieses Problem in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten 
stark zuspitzen wird. Daher sieht es 
die bfg als dringend erforderlich an, 
sofort zu handeln und die Hitzebelas-
tung der Beschäftigten schon heute 
drastisch zu reduzieren. Lange wird 
die Situation in so manchem Büro 
nicht mehr gut gehen. Die dringend 
notwendigen Maßnahmen hier noch 
länger aufzuschieben, ist schlichtweg 
unverantwortlich und fahrlässig - und 
wird der Fürsorgepflicht des Dienst-
herren nicht im Ansatz gerecht.
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Resilienz

19.11.2024, 14:00 Uhr bis
21.11.2024, 12:30 Uhr

Nürnberg

www.finanzgewerkschaft.de/app > VERANSTALTUNGEN

IN DER BFG-APP

Bei Fragen: david.dietz@bfg-mail.de
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